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► Nr.  VO/2024/13394-01
öffentlich

Lübeck, 27.06.2024

Interfraktioneller Antrag 
Fraktionen:
Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion
Geschäftsstelle der FDP Fraktion

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, CDU & FDP: AT zu Regelungen im Zu-
sammenhang mit Interessenbekundungen und Ausschreibungen 
für städtische Immobilien und städtebauliche Verträge bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.06.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:

1. Die Bedingungen, Richtlinien und (Bewertungs-)Kriterien bei Ausschreibungen und 
Interessenbekundungen für Verkauf, Verpachtung oder Vermietung von städtischen 
Grundstücken und Gebäuden und Bestellung von Erbbaurechten (außer Grundstü-
cken mit und für Einfamilienhäuser) werden vor Prozessbeginn der Bürgerschaft - mit 
Vorberatungen im Ausschuss für Wirtschaft und für den Kurbetrieb Travemünde 
(KBT) und Hauptausschuss - zur Entscheidung vorgelegt, sofern die Wertgrenzen für 
die korrespondierenden Transaktionen eine Beteiligung der Bürgerschaft oder des 
Hauptausschusses erfordern.

2. Die Rahmenbedingungen für städtebauliche Verträge, die im Zusammenhang mit der 
Aufstellung von Bebauungsplänen mit Investoren abgeschlossen werden sollen, sind 
vor dem Satzungsbeschluss der Bürgerschaft - mit Vorberatungen im Bauausschuss 
und Hauptausschuss - zur Entscheidung vorzulegen, sofern es sich um ein Vorhaben 
mit besonderer städtebaulicher Bedeutung und nicht um Geschäft der laufenden 
Verwaltung handelt. Im Rahmen seiner Beschlussfassung hat der Bauausschuss die 
von der Bürgerschaft definierten übergeordneten Ziele und Grundsätze der Bauleit-
planung zu beachten.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:
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	Vorlage

